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SVV-Beschluss Nr. 093/2006 
 

Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel hat aufgrund der §§ 5, 15 und  
§ 35 Abs. 2  Ziff. 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBI. I S. 154) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalen 
Abgabengesetzes für das Land Brandenburg  (KAG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 31. März 2004 
(GVBI. I S. 174) und des § 34 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG) vom 07. November 2001 
(GVBI. I S. 226), jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, am 26.04.2006 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

16. Jahrgang Brandenburg an der Havel,  16. Mai 2006                                 Nr.  7 
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Präambel 
 
Friedhöfe dienen der würdigen Bestattung und des ehrenden Gedenkens Verstorbener. Sie bieten 
den Hinterbliebenen einen Ort der Besinnung. Die parkähnliche Gestaltung der Friedhöfe und ihre 
Pflege sind Ausdruck der Gestaltungskultur der jeweiligen Epoche. Sie geben Zeugnis der Geschichte 
und Entwicklung unserer Stadt. Darüber hinaus erfüllen sie wichtige ökologische Funktionen. Sie 
tragen zur Verbesserung des Stadtklimas bei und stellen einen erheblichen Erholungswert für die 
Bevölkerung dar. 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§   1    Geltungsbereich 
§   2    Friedhofszweck 
§   3    Schließung und Aufhebung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
  
§   4    Öffnungszeiten 
§   5    Verhalten auf dem Friedhof 
§   6    Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
      
§   7    Anzeigepflicht und Bestattung 
§   8    Beschaffenheit von Särgen 
§   9    Ausheben der Gräber 
§ 10    Ruhezeiten 
§ 11    Nutzungsrechte 
§ 12    Umbettungen 
 
IV. Grabstätten 
                                                          
§ 13   Arten der Grabstätten          
§ 14   Reihengrabstätten                                                                                                           
§ 15   Wahlgrabstätten 
§ 16   Urnengrabstätten 
§ 17   Ehrengrabstätten 
 
V. Gestaltung von Grabstätten 
 
§ 18   Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
§ 19   Generelle Gestaltungsvorschriften 
    
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 
§ 20   Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
§ 21   Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
§ 22   Genehmigung 
§ 23   Anlieferung 
§ 24   Standsicherheit der Grabmale 
§ 25   Unterhaltung 
§ 26   Entfernung 
 
 
 
 



 3

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 
§ 27   Herrichtung und Unterhaltung 
§ 28   Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
§ 29   Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
§ 30   Vernachlässigung der Grabstätte 
     
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 
§ 31   Benutzung der Leichenhalle 
§ 32   Trauerfeier 
  
IX. Schlussvorschriften 
 
§ 33   Alte Rechte 
§ 34   Haftung 
§ 35   Gebühren 
§ 36   Ordnungswidrigkeiten 
§ 37   Inkrafttreten 
 
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1   
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel gelegenen 
und von ihr verwalteten Friedhöfe: 
- Hauptfriedhof Görden 
- Friedhof Krematorium 
- Altstädtischer Friedhof 
- Friedhof Kirchmöser Ost 
- Friedhof Kirchmöser Dorf 
- Städtischer Friedhof Plaue 
- Friedhof Wilhelmsdorf 
- Friedhof Görisgräben 
- Friedhof Bohnenland 
- Friedhof Plauerhof 

 
§ 2  

Friedhofszweck 
 
Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel. 
 
Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Brandenburg an 
der Havel waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Bestattung sonstiger in der Stadt Brandenburg verstorbener oder tot aufgefundener Personen wird 
zugelassen, wenn hierzu die Festlegungen des § 27 Abs. 2 Pkt. 1 bis 4 BbgBestG zutreffen. Die 
Bestattung anderer Personen kann nach entsprechender Antragstellung durch die Stadt Brandenburg 
zugelassen werden, ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der Zulassung zur Bestattung besteht nicht. 
 
 

§ 3  
Schließung und Aufhebung von Friedhöfen 

 
(1)  Ein Friedhof kann ganz oder teilweise vom Träger für weitere Bestattungen gesperrt werden 

(Schließung). Dieses gilt auch für einzelne Bestattungs- und Grabstättenarten. Als Ersatz für die 
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Nutzungsrechte, die bis zum Zeitpunkt der Schließung nicht ausgeübt worden sind, werden auf 
Antrag der jeweiligen Nutzungsberechtigten Nutzungsrechte auf einem anderen Friedhof 
eingeräumt oder eine Rückzahlung der auf die restliche Laufzeit entfallenden Entgelte geleistet. 

 
(2)  Die Schließung ist dem/der Oberbürgermeister/in als allgemeine untere Landesbehörde 

anzuzeigen. Die Friedhofsverwaltung hat die von der Schließung Betroffenen frühzeitig zu 
unterrichten.  

 
(3)  Soll der Friedhof nach der Schließung einer anderen Nutzung zugeführt werden (Aufhebung), so 

ist der Ablauf der Mindestruhezeit nach der letzten Bestattung einzuhalten. 
 
(4)  Abweichend von Absatz 3 kann ein Friedhof ganz oder teilweise vor Ablauf der Mindestruhezeit 

nach der letzten Bestattung aufgehoben werden, wenn zwingende Gründe des öffentlichen 
Interesses es erfordern. Den Nutzungsberechtigten sind für die restliche Dauer der 
Nutzungsrechte entsprechende Rechte auf einem anderen Friedhofsteil oder einem anderen 
Friedhof einzuräumen. Die Verstorbenen sind in diesem Fall in die neuen Grabstätten 
umzubetten. Durch die Umbettung, das Umsetzen der Grabmale und das Herrichten der neuen 
Grabstätten dürfen den Nutzungsberechtigten keine Kosten entstehen. 

 
(5)  Die Aufhebung bedarf der Genehmigung der nach Absatz 2 zuständigen Behörde. 
 
(6)  Besteht ein zwingendes öffentliches Interesse an der Nutzung des Friedhofs zu anderen 

Zwecken,  kann die Genehmigungsbehörde nach Absatz 2 die Aufhebung anordnen. 
 

Dies gilt auch, sofern die Schließung oder Aufhebung des Friedhofes aus Gründen der Abwehr 
gesundheitlicher Gefahren notwendig ist. 

 
(7)  Die Schließung und Aufhebung von Friedhöfen der Stadt Brandenburg an der Havel ist 

öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4  
Öffnungszeiten 

 
(1)  Die Friedhöfe sind vom 1. März bis 31. Oktober von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr und vom 

1. November bis 28. /29. Februar von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 
(2)  Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 

einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1)   Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.  
 
(2)   Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(3)   Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, (einschließlich Inlineskates und Skateboards) zu                          
befahren. Hiervon ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle sowie Fahrzeuge der            
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, 

 
b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
 
c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
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d)  ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsver-                          
waltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

 
e)  Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
 
f)  den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu 

beschädigen sowie Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen) und Grabstätten 
unberechtigt zu betreten, 

 
g)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 
h)  Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
 
i)   zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 

 
(4)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 

und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5)  Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 

bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, sie sind eine Woche vorher anzumelden. 
 

§ 6  
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1)  Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter sowie sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 

dem jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der 
vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(2)  Auf schriftlichen Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibenden zugelassen: 
 

a)  die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind sowie 
 
b)  nachweisen, dass sie als Antragsteller des Handwerks in die Handwerksrolle, als 

Antragsteller des Handwerks ähnlichen Gewerbes in das Verzeichnis gemäß § 19 
Handwerksordnung oder als Antragsteller der Gärtnerberufe in das Verzeichnis der 
Landwirtschaftskammer eingetragen sind und 

 
c)  zusätzlich als Antragsteller des Handwerks oder des Gartenbaus nachweisen, dass sie 

selbst oder ihre fachlichen Vertreter die Meisterprüfung oder einen vergleichbaren 
anerkannten beruflichen Abschluss abgelegt haben, 

 
d)  die einen für ihre Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweisen. 

 
(3)  Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen 

Gewerbetreibenden haben für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. 
 

Die Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen 
vorzuzeigen. Die Zulassung kann befristet werden. 

 
(4)  Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. 
 

Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. Sie sind 
verpflichtet, alle Schäden sofort  der Friedhofsverwaltung zu melden. 

 
Beschädigungen an Wegen, Wegkanten, Gräbern und Pflanzungen sind umgehend auf eigene 
Kosten fachgerecht zu beseitigen. 
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(5)  Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten 
ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des 
Friedhofes zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt sind, dürfen die Arbeiten in den 
Monaten März bis Oktober nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht 
vor 7.00 Uhr begonnen werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeit 
zulassen. 

 
(6)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an 

den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. 
 

Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

 
(7)  Anfallende Abfälle sind durch die Gewerbetreibenden selbst zu entsorgen. 
 
(8)  Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die 

Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Vorraussetzungen des Abs. 2 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid 
entziehen.    

 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7  
Anzeigepflicht und Bestattung 

 
(1)  Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung 

anzumelden. Verantwortlich hierfür sind die bestattungspflichtigen Personen gemäß § 20 
BbgBestG. Dies sind die volljährigen Angehörigen in folgender Reihenfolge: 

 
1. der Ehegatte, 
2. die Kinder, 
3. die Eltern, 
4. die Geschwister, 
5. die Enkelkinder, 
6. die Großeltern und 
7. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 

 
Kommt für die Bestattungspflicht ein Paar (Nummer 3) oder eine Mehrheit von Personen 
(Nummern 2 und 4 bis 6) in Betracht, so geht jeweils die ältere Person der jüngeren hinsichtlich 
der Bestattungspflicht vor. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

 
(2)  Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte 

beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3)  Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung 

vorzulegen. 
 
(4)  In Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung werden Ort und Zeit der Bestattung festgesetzt. Die 

Bestattungen erfolgen von Montag bis Freitag. An Freitagen finden nach 12 Uhr keine 
Bestattungen mehr statt. 

 
(5)  Erdbestattungen und Einäscherungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Feststellung des 

Todes durchzuführen. Aschen müssen spätestens 2 Monate nach der Einäscherung bestattet 
werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer 
Urnenreihengrabstätte bestattet. 
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§ 8  
Beschaffenheit von Särgen 

 
(1)  Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z. B. Vollholz) erlaubt, die keine 
PVC, PCP, formaldehydabspaltenden, mikrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. 

 
Entsprechendes gilt für Sargzubehör und  -ausstattung. 

 
Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, 
die in der Erde beigesetzt werden, sollten aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material 
bestehen. 

 
(2)  Die Särge sollen höchstens 2,0 m lang, 0,85 m hoch und im Mittelmaß 0,80 m breit sein. Sind in 

Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
§ 9  

Ausheben der Gräber 
 
(1)  Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. 
 
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 

des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m 
 
(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 
 
(4)  Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben 

der Gräber Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der 
Friedhofsverwaltung zu erstatten. 

 
(5)  Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstätte beim Ausheben Leichenteile, Sargteile oder 

sonstige Überreste gefunden, so sind diese sofort mindestens 0,30 m unter der Sohle des 
neuen Grabes zu verlegen. 

 
§ 10  

Ruhezeiten 
 
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 20 Jahre. 
Die Ruhezeit für Aschen beträgt 15 Jahre. 
 

§ 11  
Nutzungsrechte 

 
(1)  Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte wird nur bei Eintritt eines Sterbefalls vergeben. Beim 

Erwerb desselben wird dem künftigen Inhaber des Nutzungsrechts eine Grabnutzungsurkunde 
ausgehändigt.  

 
(2)  Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein 

Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Es ist dies schriftlich zu erklären. Ein 
Anspruch auf Rückerstattung von gezahlten Geldleistungen besteht nicht. 

 
(3)  Die Mindestnutzungsdauer einer Grabstätte wird von den Ruhefristen bestimmt. Im übrigen ist 

die Dauer des Nutzungsrechts von der Grabstättenart abhängig. 
 
(4)  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. 
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§ 12  
Umbettungen, Ausgrabungen 

 
(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 

(2)  Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 

 
Umbettungen innerhalb der Stadt sind in den ersten 10 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interesses zulässig.  

 
(3)  Die Ausgrabung aus Gemeinschaftsanlagen oder Sammelgräbern ist unzulässig. 
 
(4)  Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Umbettung ist der Nachweis beizufügen, dass 

eine andere Grabstätte zur Verfügung steht. 
 
(5)  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit 

vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden. 
 
(6)  Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen der jeweilige 

Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die Grabnutzungsurkunde vorzulegen. 
 
(5)  Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den 

Zeitpunkt der Umbettung.  
 
(6)  Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und 

Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. 
 
(7)   Der Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht gehemmt, 

unterbrochen bzw. die Zeiten beginnen nicht neu. 
 
(8)  Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher 

oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.  
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 13  
Arten der Grabstätten 

 
(1)  Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur nach 

dieser Satzung erworben werden. 
 
(2)  Es werden Nutzungsrechte an folgenden Grabstättenarten vergeben: 
 a) Reihengrabstätten, 
 b) Wahlgrabstätten, 
 c) Urnenreihengrabstätten, 
 d) Urnenwahlgrabstätten, 
 e) Urnengemeinschaftsanlagen, 
 f)  Ehrengrabstätten 
 
(3)  Die Neuvergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten für Erdbestattungen erfolgt nur noch für 

die Friedhöfe  
- Hauptfriedhof Görden,                      
- Kirchmöser-Ost,  
- Kirchmöser-Dorf,  
- Städtischer Friedhof Plaue, 
- Wilhelmsdorf, 
- Plauerhof, 
- Altstädtischer Friedhof nur noch begrenzt. Mit der vollständigen Belegung der beiden                          

Reihengrabfelder ist hier keine Erdbestattung mehr möglich. 
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Urnenbeisetzungen sind auf allen kommunalen Friedhöfen der Stadt Brandenburg an der Havel 
möglich. 

 
Urnengemeinschaftsanlagen befinden sich nur auf dem Hauptfriedhof Görden, dem 
Altstädtischen Friedhof sowie auf dem Friedhof Kirchmöser-Ost.   
             

 
§ 14  

Reihengrabstätten 
 
(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst im 

Todesfall vergeben werden. Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit 
Aushändigung der Grabnutzungsurkunde für die Dauer von 20 Jahren. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte ist nicht möglich. 

 
(2)  Es werden eingerichtet: 
         

a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 
      
b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom 3. bis zum 10. Lebensjahr 
 
c)  Reihengrabfelder für Verstorbene ab dem 11. Lebensjahr  

 
(3)  In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig in einer 

Reihengrabstätte die Leiche eines Kindes unter einem Jahr und eines Familienangehörigen 
oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. Die 
Beisetzung einer Urne ist möglich, wenn die Ruhefrist eingehalten wird. 

 
(4)  Die Beräumung von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Nutzungsdauer 

ist 6 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt zu machen. 

 
 

§ 15  
Wahlgrabstätten 

 
(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen. Sie werden als ein- oder zweistellige 

Grabstätten vergeben. In einem Grab können ein Sarg sowie eine Urne bestattet werden.  
 
(2)  Eine weitere Bestattung kann nur erfolgen, wenn die Ruhezeit die verbleibende Nutzungsdauer 

nicht überschreitet. Die Nutzungsdauer kann auf Antrag verlängert werden.  
 
(3)  Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann anlässlich eines Todesfalles für die Dauer von 

30 Jahren (Nutzungsdauer) erworben werden. Es entsteht mit der Aushändigung der 
Grabnutzungsurkunde.  

 
(4)  Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb einer bestimmten Grabstätte besteht nicht, die Lage der 

zugeteilten Wahlgrabstätte ist mit dem Erwerber abzustimmen.  
 
(5)  Das Nutzungsrecht an der gesamten Grabstätte kann nach Ablauf der Nutzungsdauer auf 

Antrag erneut erworben werden. Der (Wieder-) Erwerb ist grundsätzlich nur für die vollständige 
Nutzungszeit möglich. Zur Vermeidung von Härten kann beim Wiedererwerb ausnahmsweise 
eine kürzere Dauer vereinbart werden. Der Wiedererwerb ist grundsätzlich nur einmal möglich. 
Das Nutzungsrecht kann jedoch erneut erworben werden, wenn während der verlängerten 
Nutzung eine weitere Bestattung in der Grabstätte erfolgt ist.  

 
(6)  Das Nutzungsrecht verfällt nach Ablauf der Nutzungsdauer. Hierauf ist der Berechtigte sechs 

Monate zuvor schriftlich hinzuweisen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht mit 
zumutbarem Aufwand zu ermitteln, so kann die schriftliche Mitteilung durch öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild an der Grabstätte ersetzt werden.  
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(7)  Der Erwerber soll bereits beim Erwerb des Nutzungsrechtes seinen Rechtsnachfolger 

bestimmen und diesem das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Die 
Übertragung kann nur auf eine Person erfolgen und bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Unterbleibt eine entsprechende Vereinbarung und wird auch sonst keine 
wirksame Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten über, wenn diese zustimmen. Das Nutzungsrecht wird dann 
entsprechend der im § 7 Abs. 1 aufgeführten Reihenfolge übertragen.  

 
(8)  Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich bei der Friedhofsverwaltung  auf 

sich umschreiben zu lassen. 
 
(9)  Absatz 7 gilt in dem Fall des Absatzes 8 entsprechend. 
 
(10)  Der Rechtsnachfolger hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 

Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der 
Grabstätte zu entscheiden. 

 
(11)  Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein 

Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 
 
 

§ 16  
Urnengrabstätten 

 
(1)  Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, 
  b) Urnenwahlgrabstätten, 

c) Grabstätten für Erdbestattungen  
 d) Urnengemeinschaftsanlagen. 
 
(2)  Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für 

die Dauer von 20 Jahren zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Über die Abgabe wird 
eine Grabnutzungsurkunde ausgehändigt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht 
möglich. In einer Urnenreihengrabstätte können mehrere Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. 

 
(3)  Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. Eine Verlängerung des 
Nutzungsrechtes von 10 Jahren ist nach Ablauf der im Satz 1 genannten Nutzungszeit möglich.  

 
In einer Urnenwahlgrabstätte können 4 Aschen bestattet werden, wenn die Ruhezeit der zuletzt 
bestatteten Asche noch eingehalten wird. 

 
(4)  Urnengemeinschaftsanlagen sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall 

für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden. Sie werden nicht einzeln 
gekennzeichnet (Urnengemeinschaftsgrab). Urnengemeinschaftsgräber werden auf getrennten 
Feldern ohne und mit Grabplatte angelegt. Bei dem Grabfeld mit Grabplatte wird von der 
Friedhofsverwaltung die Platte mit Namen der dort Beigesetzten beschriftet. Die Kosten dafür 
sind in der Gebühr für den Erwerb enthalten. Die Erwerber teilen der Friedhofsverwaltung 
schriftlich mit, welche Namen eingetragen werden sollen. Die Grabplatte wird erst gelegt, wenn 
90 Verstorbene bestattet wurden. 
Das Nutzungsrecht ist dahingehend eingeschränkt, dass keine Grabnutzungsurkunde 
ausgehändigt wird und die Anlage und Pflege der Urnengemeinschaftsanlage ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung obliegt. Angehörige dürfen an Gemeinschaftsgrabstätten keine 
Veränderungen vornehmen. Blumenschmuck, Kränze und Grabschmuck jeglicher Art dürfen nur 
an der dafür vorgesehenen Stelle abgelegt werden. Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, an 
anderen Stellen abgelegte Blumen jederzeit zu entfernen und zu entsorgen. 
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(5)  Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die 
Reihengrabstätten und die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

 
§ 17  

Ehrengrabstätten 
 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in 
geschlossenen Feldern) obliegt, unbeschadet anderer gesetzlicher Regelungen, der Stadt. 
 
 

V. Gestaltung von Grabstätten 
 

§ 18  
Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
(1)  Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit allgemeinen und Abteilungen mit zusätzlichen 

Gestaltungsvorschriften eingerichtet. Bei einzelnen Friedhöfen ist die ausschließliche Geltung 
der Bestimmungen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften zulässig, wenn dort 
bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung ausschließlich Abteilungen mit zusätzlichen (früher: 
besonderen) Gestaltungsvorschriften eingerichtet waren und wenn der Erwerb eines 
Nutzungsrechtes mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften auf einem anderen Friedhof im 
Gebiet der Stadt zugemutet werden kann. 

 
(2)  Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit allgemeinen oder zusätzlichen 

Gestaltungsrichtlinien zu wählen. Die Friedhofsverwaltung hat auf die Wahlmöglichkeit vor dem 
Erwerb eines Nutzungsrechtes hinzuweisen.  
Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht bei der Anmeldung der Bestattung Gebrauch gemacht, 
entscheidet die Stadt über den Bestattungsplatz. 

 
§ 19  

Generelle Gestaltungsvorschriften 
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 

§ 20  
Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

 
Die Grabmale und baulichen Anlagen in Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
unterliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen zusätzlichen 
Anforderungen. 
 

§ 21  
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
(1)  Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer 

Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen entsprechen: 
a)  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder gegossenes Metall 

verwendet werden.  
b)  Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

aa) Jede handwerkliche Bearbeitung ist möglich.                 
bb)  Schriften, Ornamente und Symbole sind gestattet. 
cc)  Nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und 
     Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Kunststoff, Emaille, Lichtbilder. 
dd) Schriften, Schriftarten und ihre Ausführung (Bearbeitung) unterliegen 

keiner Beschränkung. 
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(2)  Nach näherer Bestimmung der Gestaltungsvorschriften einzelner Grabfelder sind stehende und 
liegende Grabmale zulässig. Auf jeder Grabstätte darf nur ein Grabmal aufgestellt werden. 
Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden. Auf Grabstätten für 
Erdbestattungen sind stehende Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 
a) auf Reihengrabstätten bis 0,40 m² Ansichtsfläche 
b) auf Kinderreihengrabstätten bis 0,24 m² Ansichtsfläche 
c) auf Wahlgrabstätten (einstellig) bis 1,00 m² Ansichtsfläche 
d) auf Wahlgrabstätten (zweistellig)  bis 1,40 m² Ansichtsfläche 

 
Liegende Grabmale (Kissenstein) sind zusätzlich zum stehenden Grabmal auf zweistelligen 
Wahlgrabstätten zulässig und müssen folgende Maße haben: 
Breite bis 0,40 m, Länge bis 0,40 m 
Die Ansichtshöhe nach dem Setzen muss 5 - 8 cm betragen. 

 
(3)  Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 

a)   Urnenreihengrabstätten  
aa)  liegende Grabmale: Breite bis 0,40 m, Länge bis 0,40 m, die Ansichtshöhe nach dem 

Setzen muss 5 - 8 cm betragen 
bb)  stehende Grabmale: bis 0,24 m² Ansichtsfläche 

 
b)   Urnenwahlgrabstätten: 

aa) stehende Grabmale:  1,00 m² Grabstätten bis 0,40 m² Ansichtsfläche 
                                       1,44 m² Grabstätten bis 0,60 m² Ansichtsfläche 
bb) liegende Grabmale:   Breite bis 0,70 m, Länge bis 0,60 m 

 
(4)  In den Gestaltungsvorschriften können im Rahmen der Absätze 2 und 3 für die Grabmale 

Höchst- und Mindestabmessungen festgelegt werden. 
 
(5)  Die Abdeckung  der Gräber mit Steinplatten ist nicht zulässig.               
 
(6)  Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung des § 19 für vertretbar hält, kann sie 

Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1 bis 3 und auch sonstige bauliche Anlagen als  
Ausnahme im Einzelfall zulassen. 

 
§ 22 

Genehmigung 
 
(1)  Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen bedarf 

der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt. Die Genehmigung muss bereits vor der 
Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch provisorische 
Grabmale sind genehmigungspflichtig.  
Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  

 
(2)  Zur Herstellung und Aufstellung von Grabmalen auf den kommunalen Friedhöfen sind 

berechtigt: 
 - Steinmetzbetriebe und Steinmetzabteilungen von Betrieben  
 - Steinbildhauer 
 - Holzbildhauer 
 - Kunstschmiede 
 - Bildende Künstler 

 
(3)  Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

a)  der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab  1: 10 unter Angabe         
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 

b)  Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 
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c)  Steinmetze/Bildhauer müssen sich über bestehende Richtlinien informieren, ehe sie einen 
Antrag einreichen. Sie sind gehalten, dem Auftraggeber nur Grabmale anzubieten, die 
diesen Richtlinien entsprechen. 

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1: 5 in natürlicher Größe auf 
der Grabstätte verlangt werden. 

 
(4)  Werden Grabmale und sonstiges Grabzubehör ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder 

davon abweichend aufgestellt oder im Antrag unrichtig dargestellt, kann die Friedhofsverwaltung 
Auftraggeber und Ersteller zur Änderung auffordern. Wird der Aufforderung nicht innerhalb einer 
angemessenen schriftlich festgesetzten Frist gefolgt, kann das beanstandete Grabmal auf 
Kosten des Auftraggebers (Antragsteller) entfernt werden. 

 
(5)  Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 

eines Jahres nach der Genehmigung errichtet worden ist. 
 
(6)  Die genehmigungspflichtigen  provisorischen  Grabmale  sind  nur  als naturlasierte Holztafeln 

oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Bestattung verwendet 
werden. 

 
 

§ 23  
Anlieferung 

 
(1)  Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung vor 

der Errichtung vorzulegen: 
a)  die Gebührenempfangsbescheinigung für die Genehmigung zum Aufstellen und jeder                          

Veränderung eines Grabmales, 
b)  der genehmigte Entwurf des Grabmales, 
c)  die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole. 

 
(2)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am 

Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können. 
 
 

§ 24  
Standsicherheit der Grabmale 

                                                                                                                         
(1)  Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 

Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der  
jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 
(2)  Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe 

und Stärke der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit der 
Genehmigung nach § 22. Sie kann überprüfen,  ob die vorgeschriebene Fundamentierung 
durchgeführt worden ist. 

 
(3)  Die Aufstellung von Grabmalen hat nur durch Gewerbetreibende (vgl. § 22 Abs. 2) zu erfolgen, 

die nach  § 6 für diese Tätigkeit auf dem Friedhof zugelassen sind. 
 
 

§ 25  
Unterhaltung 

 
(1)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand 

zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.  
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(2)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Stadt auf Kosten der Verantwortlichen 
Sicherungsmaßnahmen  (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
einer festzusetzenden angemessener Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies 
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun, oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder 
Teile davon zu entfernen. Die Stadt Brandenburg an der Havel ist nicht verpflichtet, diese 
Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld.                                                                                 

 
(3)   Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder 

sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. 
 
(4)  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als  

besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis 
geführt. 

 
Die Friedhofsverwaltung kann die Genehmigung zur Änderung derartiger Grabmale und 
baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und 
Pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 
 

§ 26  
Entfernung 

 
(1)  Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung  entfernt werden. 
Bei Grabmalen im Sinne des § 25 Abs. 4 kann die Friedhofsverwaltung die Genehmigung 
versagen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Nutzungsberechtigte insoweit bei Erwerb der 
Grabstätte oder Antragstellung im Sinne von § 22 sein Einverständnis erteilt hat. 

 
(2)  Nach Ablauf des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte oder nach Widerruf der Genehmigung 

sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen.  
 
Die Beräumung von Reihengrabfeldern wird mindestens 6 Monate vorher öffentlich bekannt 
gegeben. Bei Wahlgrabstätten erfolgt zusätzlich ein 3-monatiger Hinweis auf der Grabstätte. 
Nach Bekanntgabe  können die Berechtigten die  Grabanlagen selbst entfernen, anderenfalls ist 
die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätten abräumen zu lassen. 

 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu 
verwahren.  

 
(3)  Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Genehmigung aufgestellte Grabmale einen 

Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu 
lassen.  

 
§ 27   

Herrichtung und Unterhaltung 
 
(1)  Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 19 hergerichtet und dauernd in 

Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind von der Grabstätte zu entfernen. 

 
(2)  Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter 

des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur 
mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege 
nicht beeinträchtigen. Insbesondere ist die Pflanzung von Bäumen oder großwüchsigen 
Sträuchern nicht zulässig. 
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(3)  Für die Herrichtung und die Instandhaltung der Grabstätten ist der Nutzungsberechtigte 
verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 

 
(4)  Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht  
nachzuweisen. 

 
(5)  Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst pflegen oder damit einen 

zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. 
 
(6)  Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung hergerichtet werden. 

Grabmale müssen innerhalb von 12 Monaten nach der Bestattung aufgestellt werden. 
 
(7)  Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 

Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(8)  Die Verwendung von Pflanzenschutz -  und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 

nicht gestattet. 
 
(9)  Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe sollten in sämtlichen Produkten der 

Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck  
sowie Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 

 
(10)  Die Verwendung von Splitt und Kies ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 
 
(11)  Einfassungen der Grabstätten mit Kantensteinen, Borden, Plasten, Metall u.v.m. sind nicht 

gestattet.  
 
(12)  Das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen ist nicht gestattet. 
 
(13)  Sitzgelegenheiten in den Grabfeldern werden nur von der Friedhofsverwaltung aufgestellt. 
 
 

§ 28   
Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften 

 
In Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften unterliegen die gärtnerische Herrichtung und 
Unterhaltung der Grabstätten unbeschadet der §§ 19 und 27 keinen zusätzlichen Anforderungen.                  
 
 

§ 29   
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
(1)  Die Grabstätten müssen bepflanzt werden und in ihrer gärtnerischen Gestaltung und ihrer 

Anpassung besonderen Anforderungen entsprechen. 
 
(2)  Unzulässig ist 

a) die Pflanzung von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern, 
b) das Einfassen der Grabstätten mit Steinen, Metall, Glas, Plaste oder ähnlichem,  
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit. 

 
(3)  In Gestaltungsrichtlinien können für die Bepflanzung der Grabstätten kleinere Flächen als die 

Grabstättengröße vorgeschrieben und nähere Regelungen über die Art der Bepflanzung und die 
Gestaltung der Grabstätten getroffen werden. 

 
(4)  Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung der §§ 27 und 19 für vertretbar hält, kann 

sie Ausnahmen zu den Vorschriften der Absätze 1 und 2 im Einzelfall zulassen. 
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§ 30  
Vernachlässigung der Grabstätte 

 
(1)  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 

Nutzungsberechtigte (§ 27 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird 
durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird er durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich 
mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 
vier Wochen unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 
Zur Aufbewahrung der Grabmale und baulichen Anlagen ist die Stadt nicht verpflichtet. 

 
(2)  Für Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten gilt Absatz 1 Sätze 1 bis 3 entsprechend. Kommt 

der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in 
diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen lassen. Weiterhin erfolgt ein 
Widerruf der Genehmigung zum Errichten des Grabmals. 
Der Nutzungsberechtigte wird aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen 
innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Widerrufbescheides zu entfernen. 

 
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 

nicht befolgt oder ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 

 
 

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 31  
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1)  Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit 

Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals 
betreten werden.                                                                                 

 
(2)  Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die 

Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Bestattung endgültig zu schließen. 

 
(3)  Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem 

besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die 
Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Genehmigung des Amtsarztes. 

 
 

§ 32  
Trauerfeier 

 
(1)  Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Feierhalle)  oder am Grab 

abgehalten werden. 
 
(2)  Die Benutzung der Feierhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 

meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder  Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche bestehen. 

 
(3)  Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der 

vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
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(4)  Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen Anmeldung 
bei der Friedhofsverwaltung.  

 
 

IX. Schlussvorschriften 
 

§ 33  
Alte Rechte 

                                                                                                                              
(1)  Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, 

richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 
(2)  Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 

unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 14 Abs. 2 oder § 16 Abs. 3 dieser 
Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche  oder Asche. 

, 
(3)  Im übrigen gilt diese Satzung.                                                                                                                       
  

§ 34  
Haftung 

 
Die Stadt Brandenburg an der Havel haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im übrigen 
haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
            

§ 35  
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt Brandenburg an der Havel verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 

§ 36  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1.  sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend 
     verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
 
2.  entgegen § 5 Abs. 3 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen        
     befährt, 
b)  Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und gewerbliche Dienste anbietet, 
c)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten ausführt, 
d)  ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig fotografiert, 
e)  Druckschriften verteilt, 
f)  Abraum und Abfall außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 
g)  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, 

Einfriedungen und Hecken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege  
      dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen betritt,  
h)  Tiere - außer Blindenhunden - mitbringt, 
i)   spielt, lärmt und Musikwiedergabegeräte betreibt. 

 
3.  entgegen § 5 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Stadt durchführt, 
 
4.  als Gewerbetreibender entgegen § 6 Abs. 1, 5 und 6 ohne vorherige Zulassung tätig wird, 

außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt sowie Werkzeuge und Materialien  
unzulässig lagert, 
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5.  entgegen § 22 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche  Anlagen errichtet 
oder verändert, 

 
6.  Grabmale entgegen § 24 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
 
7.  Grabmale entgegen § 25 Abs. 1 nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hält, 
 
8.  Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 26 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung entfernt, 
 
9.  Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 27  Abs. 9 verwendet oder so 

beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern 
entsorgt, 

 
10.  Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet werden.  
 

§ 37  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Brandenburg vom 
22.12.1986 außer Kraft. 
 
Stadt Brandenburg an der Havel, den 15.05.2006 
 
gez.: Dr. Dietlind Tiemann  
 Oberbürgermeisterin 

- - - - - 
 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
 

Ausnahmegenehmigung  
von der Aufstallungsverpflichtung gem. § 1 Abs. 3 Geflügel-Aufstallungsverordnung  

für das Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Gem. § 1 Abs. 3 der Verordnung zur Aufstallung des Geflügels zum Schutz vor der Klassischen 
Geflügelpest (Geflügel-Aufstallungsverordnung) vom 09. Mai 2006 (www.ebundesanzeiger.de, eBAnz AT28 
2006 V1) lege ich folgendes Gebiet, in dem Geflügel auch außerhalb geschlossener Ställe oder 
Schutzvorrichtungen gehalten werden darf (Freilandhaltung), fest: 
 

Gesamtes Stadtgebiet Brandenburg an der Havel 
 
Begründung: 
Für sämtliche Geflügelhaltungen in dem o. bezeichneten Gebiet liegen die Voraussetzungen für eine 
Genehmigung nach § 1 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung vor. 
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und kann insbesondere widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen gem. § 1 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 der Geflügel-
Aufstallungsverordnung nicht mehr vorliegen (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG). 
Sie tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft und kann beim Gesundheits-, Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsamt, Neuendorfer Straße 90 A, 14770 Brandenburg an der Havel 
eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
1. Wer Geflügel im o. g. Gebiet in Freilandhaltung halten will, hat dies der zuständigen Behörde 

spätestens mit Aufnahme der Freilandhaltung unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und ihres 
Standortes anzuzeigen (§ 1 Abs. 4 Geflügel-Aufstallungsverordnung). 

 
2. Enten und Gänse sind räumlich getrennt von sonstigem Geflügel zu halten (§ 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-

Aufstallungsverordnung). Der Halter von Enten und Gänsen hat sicherzustellen, dass die Tiere 
monatlich virologisch auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 untersucht werden. An Stelle 
dieser virologischen Untersuchung nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung kann der 
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Halter abweichend von § 1 Abs. 5 Satz 1 Geflügel-Aufstallungsverordnung Enten und Gänse 
zusammen mit sonstigem Geflügel halten, soweit das sonstige Geflügel dazu dient, die Einschleppung 
oder Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzeitig zu erkennen. Im Falle des § 1 Abs. 5 
Satz 3 Geflügel-Aufstallungsverordnung muss die in der Anlage zu § 1 Abs. 5 Satz 4 Geflügel-
Aufstallungsverordnung in Spalte 2 vorgesehene Anzahl von sonstigem Geflügel gehalten werden: 

 
Anzahl der gehaltenen Enten oder 
Gänse je Bestand 

Anzahl des sonstigen zu haltenden Geflügels 

1 2 
Weniger als 10 Mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe 

Anzahl wie gehaltene Enten und Gänse 
11 – 100 10 – 50 
101 – 1000 20 – 60 
Mehr als 1000 30 – 70 

 
Ferner hat der Halter jedes verendete Stück sonstiges Geflügel in einer von der zuständigen Behörde 
bestimmten Untersuchungseinrichtung unverzüglich auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 
virologisch untersuchen zu lassen (§ 1 Abs. 5 Satz 5 Geflügel-Aufstallungsverordnung). 

 
3.  Der Geflügelhalter ist verpflichtet, abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 in Verbindung mit 

Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung unabhängig von der Größe des Geflügelbestandes in das zu 
führende Bestandsregister je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere zu vermerken und abweichend 
von § 8b Nr. 1 bis 8 der Geflügelpest-Verordnung unabhängig von der Größe des Geflügelbestandes 
sicherzustellen, dass 
• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 

unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
• die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 

betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Aufenthaltsortes des 
Geflügels unverzüglich ablegen, 

• Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften und der 
Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die freigewordenen 
Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtung und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden, 

• betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 16 Abs. 1 der Viehverkehrsordnung unmittelbar nach 
Abschluss eines Geflügeltransportes auf einem befestigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und von 
mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im abgebenden Betrieb vor der Abgabe 
gereinigt und desinfiziert werden, 

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 
gemacht werden, 

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels 
bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert werden. 

 
4. Die virologischen Untersuchungen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 Geflügel-Aufstallungsverordnung sind jeweils 

an Proben von 60 Tieren je Bestand in einer von der zuständigen Behörde bestimmten 
Untersuchungseinrichtung durchzuführen. Die Proben sind mittels Rachentupfer oder Kloakentupfer zu 
entnehmen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Tiere zu 
untersuchen (§ 2 Abs. 1 Geflügel-Aufstallungsverordnung). 

 
5. Gemäß § 8c der Geflügelpest-Verordnung hat jeder Geflügelhalter, der Geflügel (mehr als 100 Stück) 

Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse im o. g. 
Gebiet in Freilandhaltung halten will, die Tiere des Bestandes jeweils im Zeitraum vom 15. März bis 
31. Mai und vom 15. Oktober bis 15. Dezember eines jeden Jahres auf das Influenza-A-Virus der 
Subtypen H5 und H7 wie folgt untersuchen zu lassen: 
1. bei Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern, Rebhühnern, Fasanen, Laufvögeln und Wachteln jeweils 

an Proben von zehn Tieren je Bestand serologisch und 
2. bei Gänsen und Enten jeweils an Proben von 15 Tieren je Bestand serologisch. 
Alle aufgeführten Untersuchungen sind vom Hoftierarzt vornehmen zu lassen. Die Kosten der 
Probennahmen sind vom Tierhalter selbst zu tragen. 
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6. Der Geflügelhalter hat der zuständigen Behörde unverzüglich jeden Nachweis des Influenza-A-Virus 
der Subtypen H5 und H7 mitzuteilen. Ferner hat er die Ergebnisse der Untersuchungen mindestens ein 
Jahr lang aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Frist beginnt mit 
dem Ablauf des Kalendermonats, in dem ihm die Ergebnisse der Untersuchung schriftlich mitgeteilt 
worden sind (§ 2 Abs. 3 Geflügel-Aufstallungsverordnung). 

 
7. Geflügel, ausgenommen Geflügel, das unmittelbar zu Schlachtung verbracht wird, darf nur in den 

Verkehr gebracht werden, soweit das Geflügel 7 Tage vor dem Inverkehrbringen in einem 
geschlossenen Stall oder einer Schutzvorrichtung gehalten und längstens vier Werktage vor dem 
Inverkehrbringen klinisch tierärztlich oder im Falle von Enten und Gänsen virologisch nach näherer 
Anweisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 
und H7 untersucht worden ist. Derjenige, der Geflügel in den Verkehr bringt, hat eine tierärztliche 
Bescheinigung über die Untersuchung nach Satz 1 mitzuführen. Die Bescheinigung ist auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorzulegen (§ 4 Geflügel-Aufstallungsverordnung). 

 
8. Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von mindestens drei Tieren bei 

einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei 
der Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der 
Legeleistung oder der Gewichtszunahme, so hat der Besitzer unverzüglich durch den Tierarzt die 
Ursache feststellen zu lassen. Dabei ist immer auch auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 zu 
untersuchen (§ 8 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung). 

 
9. Verstöße gegen die Bestimmungen der Geflügel-Aufstallungsverordnung können gemäß § 6 Geflügel-

Aufstallungsverordnung i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des Tierseuchengesetzes als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden (§ 76 Abs. 3 Tierseuchengesetz). 

 
10. Gem. § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Tierseuchengesetzes entfällt der Anspruch auf Entschädigung u.a., wenn 

der Besitzer der Tiere oder sein Vertreter im Zusammenhang mit dem die Entschädigung auslösenden 
Fall eine erlassene Rechtsverordnung oder eine behördliche Anordnung schuldhaft nicht befolgt. 

 
11. Nach § 2 der Geflügelpestschutzverordnung hat jeder Geflügelhalter, der Geflügel im o. g. Gebiet in 

Freilandhaltung halten will sicherzustellen, dass 
- die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für wildlebende Zugvögel nicht zugänglich sind, 
- die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem wildlebende Zugvögel Zugang haben, getränkt 

werden  und 
- Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für 

 wildlebende Zugvögel unzugänglich aufzubewahren ist. 
 
gez.: Dr. Große, Amtstierarzt                       Brandenburg an der Havel, den 15.05.2006 

- - - - - 
 

Mitteilung über öffentliche Zustellungen 
 

In den Bekanntmachungskästen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel ist an nachfolgend 
genannte Person mit zzt. unbekanntem oder behördlich nicht erreichbarem Aufenthaltsort gerichtete 
Benachrichtigung/Bescheid gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes Brandenburg vom 
18.10.1991 in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes vom 12.08.2005 öffentlich zugestellt. 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes Brandenburg vom 18.10.1991, geändert 
durch Gesetz vom 06.07.1998 in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes 
vom 12.08.2005 gilt der Bescheid nach Ablauf von 2 Wochen - gerechnet vom Tage der Veröffentlichung 
durch Aushang - als zugestellt. 
 
Im Amt für Finanzen und Stadtkasse, SG Finanzen und Steuern, Neuendorfer Straße 90, 2. OG, Zi. 232, 
14770 Brandenburg an der Havel, liegt folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Für Herrn Ronny Konetzny, zuletzt Reimerstraße 11 in 14776 Brandenburg an der Havel 
• Schreiben vom: 19.04.2006 
• Aktenzeichen: 112644-1111-1 

- - - - - 
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Ende des amtlichen Teils 

Beginn des nichtamtlichen Teils 
(Termine, Informationen, Notizen) 

 
 
 

Mitteilung über Ausschreibungen der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

Offenes Verfahren 
Bauvorhaben Revitalisierung Kirchmöser GI-Süd 

Los 6 Elektroerschließung 
 

a) Auftraggeber: 
 Stadt Brandenburg a. d. Havel 
 Projektgruppe Kirchmöser 
 Am Südtor 1B 
 14774 Brandenburg a. d. Havel 
 Telefon-Nr.: 03381/804349-0 
 Telefax-Nr.: 03381/804349-14 
b) Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 
c) Art des Auftrages: Bauauftrag 
d) Ort der Ausführung: Brandenburg an der Havel, OT Kirchmöser 
e) Art und Umfang der Leistung: 

6.000 m Fernmeldekabel 
7.500 m Mittelspannungskabel 

17.000 m Niederspannungskabel 
25 St. Kabelverteiler 
5 St. Trafo-Stationen 
1 St. Schaltstation 
5 St. Fernwirkstationen 
  Straßenbeleuchtungsanlage mit 160 Lichtpunkten 

ca. 120 St. Hausanschlüsse 
f/g entfällt 
h) Ausführungsfrist: 24.07.2006 – 31.05.2007 
i) Anforderungen der Verdingungsunterlagen: 
 Ingenieurgesellschaft mbH  
 STEINBRECHER u. PARTNER 
 Friedrich-Ebert-Ring 63 
 14712 Rathenow 
 Versendung der Unterlagen ab 26.04.2006 
j) Höhe der Entschädigungszahlung: Ausschreibungsunterlagen werden 2fach gegen einen Kostenbeitrag in 

Höhe von 160,00 € ausgehändigt bzw. zugeschickt (Verrechnungsscheck oder bar). Die Kosten werden nicht 
erstattet. 

k) Frist für die Einreichung der Angebote: 01.06.2006, 10.30 Uhr 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
 Stadt Brandenburg an der Havel 
 TGZ, Haus A  
 Friedrich-Franz-Straße 19 
 14770 Brandenburg an der Havel 
m) Sprache: Deutsch 
n) Bei Eröffnung zugelassene Personen: Bieter und deren Bevollmächtigte (1 Person) 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 
 Datum: 01.06.2006 
 Uhrzeit: 10.30 Uhr 
 Ort: Stadt Brandenburg an der Havel 
  Submissionsstelle, TGZ Haus 1, Zimmer 0.25/4 
  Friedrich-Franz-Straße 19 
  14770 Brandenburg an der Havel 
p) Geforderte Sicherheiten: 
 Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme 
 Gewährleistungsbürgschaft 3 % der Abrechnungssumme 
q) Wesentliche Zahlungsbedingungen: Gemäß Verdingungsunterlagen und VOB/B § 16 
r) Rechtsform und Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit einem 

bevollmächtigtem Vertreter 
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s) Nachweis zur Eignung des Bieters: 
 - Mitglied der Berufsgenossenschaft 
 - Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate) 
 - Nachweis gezahlter Sozialbeiträge 
 - ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise ihres Heimatlandes beizufügen 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes 
 - Umsatz bei vergleichbaren Projekten in den letzten 3 Geschäftsjahren 
 - Eintragung ins Berufsregister 
 - DVGW-Nachweis 
 - Referenzen vergleichbarer Objekte 
 - Schaltberechtigung für Mittelspannungsschaltanlagen bis 36 KV 
 - Eintragung im Installateurverzeichnis der E.ON-e.dis AG 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 31.07.2006 
u) Nebenangebote: nicht zulässig 
v) Nachprüfstelle: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft 
 Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 

 
- - - - - 
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